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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.01.1955

Norm

ABGB §6

Rechtssatz

Die Regel, daß der besondere Gesetzessatz den allgemeineren verdrängt, gilt nur bei Tatbestandsgleichheit, also nur in

Fällen, in denen der Tatbestand des einen Gesetzes alle Merkmale des Tatbestandes eines anderen trägt.
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